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Frau 
Präsidentin des Nationalrates 
Doris Bures 
Parlament 
1017 Wien 
 
 
 
Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 2455/J-NR/2014 betreffend Angelobung des 
Stadtschulratsvizepräsidenten, die die Abg. Dr. Dagmar Belakowitsch-Jenewein, Kolleginnen 
und Kollegen am 24. September 2014 an mich richteten, wird wie folgt beantwortet: 
 
Zu Fragen 1 bis 4: 
Gemäß § 8 Abs. 12 Bundes-Schulaufsichtsgesetz hat der Präsident des Stadtschulrates auf 
Vorschlag der zweitstärksten Fraktion des Kollegiums einen Vizepräsidenten zu bestellen. Die 
Bestimmung gibt der zweitstärksten Fraktion das Recht auf diese Position auf der Grundlage 
eines von ihr kommenden Vorschlages. Ohne einen solchen Vorschlag darf der Präsident nicht 
tätig werden. Einen darüber hinausgehenden Anspruch vermittelt die Regelung nicht. 
 
Damit räumt § 8 Abs. 12 Bundes-Schulaufsichtsgesetz kein Recht auf Ernennung der vorge-
schlagenen Person ein. Vorschlag bedeutet immer, dass das für die Umsetzung verantwortliche 
Organ befugt ist, den Vorschlag zu prüfen. Aus der schulaufsichtsrechtlichen Regelung kann 
also keine Verpflichtung des Präsidenten abgeleitet werden, einem Vorschlag in Verbindung mit 
der Bestellung des Vizepräsidenten unbesehen zu folgen. Wäre dieses Verfahren tatsächlich die 
Absicht des Gesetzgebers, würde er nicht von einem Vorschlag der zweitstärksten Fraktion 
sprechen, sondern von einem Recht auf formale Bestätigung der von ihr nominierten Person. 
Auf die Parallelen zu Art. 70 B-VG wird verwiesen. 
 
Aus dieser Rechtslage ergibt sich, dass die Ressortleitung die Weisung, eine bestimmte Person 
zu ernennen, gar nicht erteilen darf. Eine Weisung kann nicht ein Recht einräumen, das das 
Gesetz nicht vorsieht. 
 
 

Wien, 21. November 2014 
Die Bundesministerin: 

 
 
 
 
 
 

Gabriele Heinisch-Hosek eh. 
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